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Versicherungsschutz

*1.0400*

ReiseMarkt
Bodensee

06.–08.11.2009

TMS Messen-Kongresse-
Ausstellungen GmbH
ReiseMarkt Bodensee
Ausstellerservice
Bremer Straße 65
01067 Dresden

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

Stand-Nr.:           ❒ Fläche ❒ Paket A ❒ Paket B

Bitte zurücksenden bis: 09. Oktober 2009

Ansprechpartner: Jens Diener

Tel. 0049 (0)351/8 77 85-80 · Fax 0049 (0)351/8 77 85-85

E-Mail: diener@tmsmessen.de

Kunden-Nr.:

Rechnungsanschrift:

Aussteller:

Bearbeiter:

Adresse:

Land:

Fon: Fax:

Hiermit beantragen wir gemäß umseitiger Vertragsbedingungen:

I. Ausstellungsversicherung inklusive Haftpflichtversicherung bis 10 Personen
Beantragte Versicherungssumme: Davon bruchempfindlich (Prämiensatz 1,5%)

für ausgestellte Waren             € (vgl. umseitige Vers. Bedingung) €

für Standausrüstung             €

für Eigentum von Mitarbeitern € Erfolgt der Transport aus

insgesamt € dem Bundesgebiet � ja / � nein
aus dem Ausland � ja / � nein

Prämiensatz 3 o/oo mindestens € 250,– inkl. VSt.

Zusätzlich beantragen wir folgende Versicherung (nur in Verbindung mit I.):

II. Haftpflicht-Versicherung für weitere 10 Personen

Anzahl der Personen � ja / � nein
Einmalbetrag je 10 Personen € 40,– inkl. VSt.

III. Unfall-Versicherung

Anzahl der Personen � ja / � nein
Einmalbetrag je 10 Personen € 40,– inkl. VSt. 

IV. Mitversicherung Mietstand

Anzahl der Personen � ja / � nein
Einmalbetrag je Aussteller € 92,– inkl. VSt.

Erklärung (Nur ankreuzen, wenn hiermit KEINE Haftpflichtversicherung beantragt wird!):

Hiermit erklären wir, dass wir gemäß den Allg. Teilnahmebedingungen von TMS, Punkt 6, gegen eine In-
anspruchnahme aus gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen versichert sind.

Der Aussteller hat im Rahmen seiner Messebeteiligung auf seine Rechnung für Versicherungsschutz zu sorgen:
- Für den Verlust oder die Beschädigung aller von ihm eingebrachten Sachen (einschließlich Exponaten und Einrichtungsgegenständen), gegen Brand,

Explosion, Elementarereignisse und Leitungswasserschäden sowie
- für eine Inanspruchnahme aus gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen.
Dem Aussteller wird zusätzlich empfohlen, sein Messegut (Exponate, Ausrüstung und Einrichtungsgegenstände) während der Messedauer einschließlich des
An-, Rück- bzw. Weitertransportes auf eigene Rechnung gegen die üblichen Transport- und Messerisiken versichern zu lassen. In I. ist die Ausstellungsversicher-
ung inklusive einer Haftpflichtversicherung enthalten. Die zusätzlichen Versicherungen II., III., und IV. können nur in Verbindung mit Punkt I. versichert werden.

Hinweis
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Risikobeschreibung und Prämien

I. Ausstellungs-Versicherung inkl. Haftpflichtversicherung
Versichert gelten alle Gefahren, denen das Ausstellungsgut
während der Dauer der Versicherung ausgesetzt ist. Insbeson-
dere sind gedeckt Schäden durch Transportmittelunfälle, Feuer,
Nässe (außer im Freien), Einbruchdiebstahl, einfacher Diebstahl,
mut- und böswillige Beschädigung durch Dritte. Die Versicher-
ung gilt sowohl während des An- und Abtransportes, als auch
während der Dauer der Ausstellung bis zu 2 Wochen. Zwischen-
und Nachlagerungen sind bis zur Dauer von 30 Tagen mitver-
sichert.
Maßgebend sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen
(AVB Ausstellung 1988). Der Prämiensatz beträgt 3 o/oo aus
der Versicherungssumme. Gegen einen Zuschlag von 1,5 % kön-
nen bruchempfindliche Güter (z.B. Glas, Porzellan, Bildschirme,
Terminals etc.) mitversichert werden. Die Höchstversicherungs-
summe je Antrag/Ausstellung  ist insgesamt auf € 100.000,–
begrenzt. Die Mindestprämie beträgt € 250,– bei Inlandsaus-
stellungen, inklusive 19 % Versicherungsteuer. Eine Mindestprä-
mie von € 260,– inklusive Versicherungsteuer gilt für Auslands-
ausstellungen. Für die Mitversicherung von Mietständen und
gemieteter Standausrüstung wird eine Zusatzprämie von € 92,–
inklusive Versicherungsteuer erhoben.

Haftpflicht-Versicherung
Versichert ist die gesetzliche Haftpflichtversicherung des Aus-
stellers mit bis zu 10 eigenen oder fremden Mitarbeitern aus
dem Betrieb eines Ausstellungsstandes. Mitversichert gelten
Schäden, die sich die Aussteller gegenseitig zufügen und auch
die Haftpflicht aus den Vorbereitungs- und Aufräumungsar-
beiten auf dem Ausstellungsgelände. Nicht gedeckt sind An-
sprüche aus Schäden an Sachen, die ein Aussteller zum
Gebrauch, oder zur Bearbeitung, Verwahrung und der Beför-
derung übernommen hat oder die er gemietet hat. Es gelten
die Allgemeinen Haftpflicht Versicherungsbedingungen (AHB).

Die Deckungssummen betragen:
€ 1 Mio. für Personenschäden, € 500.000,– für Sachschäden
und € 6.000,– für Vermögensschäden.

II. Zusatz-Haftpflicht-Versicherung
Es können bis zu 10 weitere Personen gegen Zuschlag von  
€ 40,– mitversichert werden.

III. Unfall-Versicherung
Versicherungsschutz wird bis zu 10 eigenen oder fremden Mit-
arbeitern gewährt bei einer Ausstellungsdauer von bis zu 2 Wo-
chen. Mitversichert ist die direkte An- und Abreise von und nach
dem Wohnsitz bzw. Arbeitsplatz, soweit dieser in Europa liegt.

Die Versicherungssummen lauten:
€ 5.000,-- für den Todesfall und
€ 25.000,– für den Invaliditätsfall.

Die Prämie beträgt einschließlich der Versicherungsteuer € 40,–.

Anmeldeschluß für die Versicherung
10 Tage vor der Eröffnung der Ausstellung. Für später eingehen-
de Anmeldungen besteht der Versicherungsschutz nur, wenn
bis zum Eingang kein Schaden eingetreten oder bekanntge-
worden ist.

Schäden auf dem Ausstellungsgelände
Bei Eintritt oder Feststellung eines Schadens ist dieser unver-
züglich der TOURISTIK ASSEKURANZ SERVICE GmbH schriftlich
anzuzeigen.

Schäden auf dem Transport
Sofern bei Abnahme der Güter äußerliche Schäden erkennbar
sind, sind diese vor Quittungserteilung in den Ablieferungspa-
pieren zu vermerken und durch Unterschrift des Frachtführers/
Fahrers zu bestätigen. Äußerlich nicht erkennbare Schäden sind
sofort nach Feststellung (spätestens nach Anlieferung) dem
abliefernden Frachtführer zu melden und dieser ist zur Scha-
denfeststellung aufzufordern. Nur bei genauester Beachtung
dieser Bestimmungen kann eine ordnungsgemäße Bearbeitung
und eventuelle Schadenregulierung erfolgen.

Abwicklung/Betreuung
Zuständig für das Ausstellen von Versicherungsbestätigungen,
Rechnungen, Prämieninkasso, Anzeigen und Schadenmel-
dungen ist in Spezialvollmacht des Versicherers:

Touristik Assekuranz
Service GmbH
Versicherungsmakler
Walther-von-Cronberg-Platz 15
D-60594 Frankfurt am Main
Telefon: 0049-69-60508-0
Telefax: 0049-69-60508-14
e-mail: info@tas-ass.de 
Internet: http://www.tas-ass.de

Anmerkung
Der Versicherungsschutz tritt vorläufig in Kraft mit Eingang des
rechtsgültig unterschriebenen Antrages bei vorgenanntem Ver-
sicherungsmakler, jedoch nicht vor dem Beginn der Anreise. Die
Versicherungsbedingungen werden auf Wunsch ausgehändigt.

Wichtiger Hinweis
Allen Ausstellern wird dringend empfohlen, das Ausstellungs-
gut für die Dauer der Ausstellung, während des An- und Ab-
transportes und etwaiger Zwischenlagerungen zu versichern.

Deshalb Versicherungsanmeldung sofort absenden.

Versicherer:
Württembergische und Badische
Versicherungs-Aktiengesellschaft
Karlstraße 68-72
D-74076 Heilbronn
Postfach 3810, D-74028 Heilbronn
AG Heilbronn HRB 177

pro Ausstellung/Antrag
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